
 
Änderungsantrag  

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU, 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Siebtes Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches 
in der Fassung der Beschlussempfehlung  
Drucksache 20/9608 zu Drucksache 20/9138 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Sozialipoliti-
schen Ausschusses wird wie folgt geändert: 
 
1. In Art. 1 Nr. 6 wird § 27a wie folgt geändert:  

a) In Abs. 1 Satz 4 wird nach dem Wort „Kindertagesbetreuung” das Wort „in” ein-
gefügt und werden nach dem Wort „anzuhören” ein Semikolon und die Wörter 
„Angelegenheiten einzelner Tageseinrichtungen sind hiervon nicht erfasst” einge-
fügt.  

 b) Abs. 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
  „Die Landeselternvertretung gibt sich im Einvernehmen mit dem für die öffentliche 

Jugendhilfe zuständigen Ministerium eine Geschäftsordnung.” 
 
2. Art. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Abweichend von Satz 1 treten Art. 1 Nr. 10 mit Wirkung vom 31. Juli 2022, Art. 1 Nr. 3 
am 1. Januar 2023 und Art. 1 Nr. 7 am 1. August 2024 in Kraft.“ 

 
 
Begründung 

Zu Nr. 1 Buchstabe a) 
Mit der Einfügung des Wortes „in“ wird ein Redaktionsversehen in § 27a Abs. 1 Satz 4 bereinigt.  
Mittels des neu eingefügten zweiten Halbsatzes wird eine Filterfunktion für die kommunalpoliti-
schen Gremien geschaffen: Es wird gewährleistet, dass nur die Angelegenheiten erfasst werden, 
die gemeindeübergreifend relevant sind und nicht zu den Angelegenheiten einzelner Kitas anzu-
hören und zu informieren sind. 

Zu Nr. 1 Buchstabe b) 
Die Änderung in § 27a Abs. 4 Satz 3 dient der Wahrung der Selbstorganisation der Landeseltern-
vertretung. Dennoch ist seitens des für öffentliche Jugendhilfe zuständigen Ministeriums sicher-
zustellen, dass die Geschäftsordnung den geltenden Gesetzen entspricht. Insoweit ist ein Einver-
nehmen erforderlich.  

Zu Nr. 2 
Es handelt sich um die Bereinigung eines Redaktionsversehens. 
 
 
Wiesbaden, 6. Dezember 2022  
  
Für die Fraktion  
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
Ines Claus 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Mathias Wagner (Taunus) 

  
 

Drucksache 20/9673  

 

 06. 12. 2022 

 
Plenum 

20. Wahlperiode 
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